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Amtliche Bekanntmachungen

Viehhof Ordnung
ür die Be des ſtädtiſches Viehhofes zu Halle a Swen W achichedder Vorſchriften erlaſſen

Zweck des Viehhofes Der von der Stadt Halle a S
mit dem ſtädtiſchen Schlachthofe errichtete Viehhof

ſt zur Abhaltimg des Viehmarktes für Schlachtvieh und zur Ein
ſellung des letzteren vor und nach dem Markte ſoweit die Räum
chteiten hierzu ausreichen beſtimmtAls Schlachtvieb gilt das zum Zwecke der Schlachtung hier zum

perkauſe geſtellte Vieh folgender Art r
Atke Arten von Rindvieh einſchließlich der Kälber Hammel und

anderes Schaſvieb Schweine und Ziegen
Pferde epde und Geflügel werden zum Schlachtviehmarkte

icht zugelaſſennicht Zu hektzeiten Alles Schlachtvieh der im z 1 bezeichneten

ort darf nur während der feſtgeſetzten Marktzeit gehandelt werden
Es iſt demgemäß verboten vor Beginn der Marktzeit oder nach
Beendigung derſelben Angebote zu machen zu kaufen oder zu
erkaufen Ausnahmsweiſe kann wenn ein Thier bei der

Schlachtung beanſtandet worden iſt aus den ſogenannten Ueber
ſtändern mit Directors nach Schluß der Markt
zeit Erſatz an ekauft werden

Für ſämmtliche Arten von Schlachtvleh wird an jedem Montag
und Donnerstag Markt abgehalten bei einfallenden Feiertagen
am darauffolgenden Werktag e

Die Marktſtunden ſind von März bis October einſchließlich

ember Januar und Februar von 9 Uhr vormittags bis 1 Uhr
mittagss vie oben bezeichneten Markttage und Marktſtunden können

vom Magiſtrate nach Bedürfniß geändert eingeſchränkt oder er
weitert werden Derartige Aenderungen T werden
vorher in den hieſigen Zeitungen und außerdem ſpäteſtens an dem
derbergebenden darkttage durch Anſchlag in den Markthallen des

es bekannt gemacht
Begiun und Ende des Marktes werden durch ein Zeichen mit

der Marktglocke bekannt gegeben während der Dauer des
Marktes bleibt die Marktflagge gehißt welche Stunde vor
Schluß des Marktes eingezogen wird

s 3 Zutritt Den Käufern iſt das Betreten des Viehhofes
erſt bei Beginn des Marktes geſtattet Viehhändler und Fleiſcher
haben außerhalb der Marktzeiten nur zu ihrem eigenen Vieh

ZutrittDie Beſichtigung des Viehhofes kann nach Löſung einer Ein
trittskarte geſchehen

4 Zulaſſung von Treibern Die Gehülfen der Händler
bedürfen zu ihrer Beſchäftigung auf dem Viehhofe der Erlaubniß
des Directors Derſelbe wird ihnen ein während ihres Aufent
haltes auf dem Viehhofe ſichtbar an der Kopfbedeckung zu
tragendes Abzeichen aushändigen in deſſen Beſitz ſie verbleiben
bis es ihnen abgefordert wird

Die dem Vorſtehenden gemäß zugelaſſenen Perſonen haben auf
Verlangen der Viehhofverwaltung bei der Fütterung der Thiere
gegen entſprechende Vergütung mitznwirken

5 5 Zutriebse Die Schlachtthiere können dem Viehmarkte ſo
wohl durch die Eiſenbahn wie von der Laudſtraße her zu jeder
Zeit zugeführt werden an Sonn und Feiertagen wird jedoch
von der Straße her Vieh nicht aufgenommen
Die Befördernug durch die Stadt unterliegt den polizeilichen
Beſtimmungen

g 6 Anmeldung des Zutriebes Das dem Viehhofe zu
geführte Vieh iſt vor der Einführung in die Markthallen bezw
vor der Eutladung dem Aufſeher der betreffenden Markthalle
oder deſſen Stellvertreter nach Gattung und Zahl ſowie unter
Angabe des Namens Standes und Wohnortes des Vieheigen
thümers und ſeiner etwaigen Verkaufsbevollmächtigten und der
Art der Einbringung von der Eiſenbahn oder von der Straße
anzumelden Auf Verlangen ſind über die Herkunft der Thiere
genaue Angaben zu machen
Zur Anmeldung des mit der Eiſenbahn ankommenden Viehes
iſt der auf dem Trausportſcheine oder Frachtbriefe bezeichnete
Empfänger verpflichtet
S 7 Zeichnen des Viehes Jeder Verkäufer von Vieh hat

ein Zeichen für immer anzunehmen und bei dem Director anzu
melden durch wetches die ihm gehörigen Schlachtthiere kenntlich
gemacht werden das gewählte Zeichen muß auf Verlangen des
Directors geändert werden
Der Händler hat das Zeichen bereits vor der Einbringung des

Viehes oder unmittelbar nachher anzubringen
Rindvieh wird ohne Haarfchnitt an der linken Hüfte Hinter

backe in die Markthallen nicht eingelaſſen
8 Marktgebühren Für alle in den Viehhof eingeführten

Thiere ſind Marktgebühren gemäß der beſtehenden Gebühren
ordunng au der Kaſſe des Schlacht und Viehhofes zu entrichten
g Die Marktgebühr wird für jedes Thier und jede angefangene
Woche ſeines Aufenthaltes im Viehhofe nur einmal erhoben werden
guf dem Viehhofe augekaufte Thiere auf demſelben wieder zum
Verkauf geſtellt ſo iſt die Gebühr von Neuem zu bezahlen
g Die Zahlung der Marktgebühr berechtigt zur Benutzung der
Markthallen der Marktſtälle Tränke und der Streu ſoweit
letztere die Viehhofsverwaltung für erforderlich hält

Die Marktgebühr ift ſofort bei der Einführung des Viehes in
den Viehhof an der Kaſſe gegen Empfang der Markkkarte zu ent
richten iſt die Kaſſe zur Zeit der Einbringung geſchloſſen ſo
erfolgt die Zahlung ſofort nach Wiederöffnung derſelben
b r Spauferkel bis zu 4 Wochen und für Lämmer und Zicklein
dis zu 15 Pfd Lebendgewicht iſt keine Marktgebühr zu entrichten
indeſſen müſſen dieſelben am Tage der Einbringung wieder aus
em Viehhofe entfernt werden

c 9 Thierärztliche Aufſicht Kranke krankheitsverdüächtige
5 verſeuchten Gegenden kommende unreife gefallene oder getödtete
Jere dürfen dem Viehhofe uicht zugeführt werden

c les auf demſelben ankommende Vieh unterliegt vor ſeiner
d ihrung in die Markthallen zur Feſtſtellung ſeines Geſundheits
An ndes einer thierärztlichen Unterſuchung die ſich insbeſondere

d auf Seuchen und anſteckende Krankheiten zu erſtrecken hat
mm im veterinärpolizeilichen Jntereſſe zu treffenden Anord
zu den auch den beim Auftrieb und Abtrieb der Thiere und den
der Prüfung des Geſundheitszuſtandes gegebenen Anordnungen

d hierärzte iſt Folge zu leiſten
wode Thierarzt hat auch über Unreife der Thiere e entſcheiden
alt s Regel feſtzuhalten iſt daß Kälber mindeſtens 14 Tage

Mit und mindeſtens 45 kg Lebendgewicht haben müſſen
W ekelhaftem Ausfehen behaftete oder im Ernährungszuſtande

ch berabgekommene ferner während der Zuführung oder im
ntehete verunglickte Thiere können je nach dem Guiachten des
ſonſt uchenden Thierarztes nach der Sanitätsanſtalt verwieſen oder

Leere Markte ausgeſchloſſen werden
werde teres kann auch hinſichtlich bösartiger Thiere angeordnet

Verendetzu S G r kranke Thiere ſind der Poltzelverwaltung

on f des Viehes Das eingebrachte Vleh iſtS etet indem genxlehenen Dien Se in an der mit dem Stadtwappen ver

s 11 Bekanntmachung des Marktverkehrs Die Anzahl
der bis zum Beginn des Marktes zugeführten Thiere wird an
einer hierzu beſtimmten Markttafel amtlich angeſchrieben Dieſe
Anſchreibung kann von den hierzu Beauftragten während der
Marktzeit abgeändert und ergänzt werden

12 Handelsbeſtimmungen Kauf und Verkauf auf dem
Viehhofe geſchehen nach freier Wahl der Handelnden entweder
nach Stück nach Schlachtgewicht oder Lebendgewicht Für den
Verkauf nach Schlachtgewicht bleibt der Erlaß beſonderer Be
ſtimmungen vorbehalten

Es iſt verboten auf das zum Viehhofe eingeführte Vieh An
zu machen ohne ſeine Aufſtellung an den hierzu beſtimmten

lätzen abzuwarten
en bereits angeknüpften Handel durch Ueber

ren Einhandeln durch Zwiſchendrängen oder ſonſtwie zu
ören
Nach abgeſchloſſenem Verkauf hat der Verkäufer die Marktkarte

an den Käufer abzugeben
s 13 Er mittelung der Marktpreiſe Die Ermittelung

der Marktpreiſe für den öffentlichen Marktbericht und die Ab
Bünna des letzteren erfolgt durch den Direktor welcher geeignete

rſönlichkeiten aus der Zahl der Viehhändler und Fleiſcher zu
Rathe ziehen wird Es werden dabei die Preiſe ſowohl für
Schlachtgewicht wie für Lebendgewicht angegeben werden

g 14 Fütterungsorduung Alles auf dem Viehhofe ein
re Vieh muß zu den feſtgeſetzten Fütternngszeiten gefüttert

wer
u

Die Fütternngszeiten ſind morgens von 8 Uhr und nach
mittags von 5 Uhr An den Markttagen wird jedoch nur
nachmittags gefüttert werden

Das Füttern und Tränken iſt durch die Einſteller ſelbſt min
deſtens mit den von der Verwaltung zu beziehenden Tagesrationen
zu bewirken Als ſolche gelten

a für ein Stück Großvieh 5 n
b für ein Schaf oder Ziege 1 e so für ein Schwein 2 Futter l oder Mais in Körnern

für ein Kalb 21 Mehlſuppe oder abgerahmte Milch
Für ſolches Vieh welches längere Zeit auf dem Viehmarkte

verbleibt kann von dem Director die vorgeſchriebene Tagesralion
erhöht werden

Erfolgt die Fütterung nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsmäßig
ſo iſt die Verwaltung berechtigt ſie für Rechnung und Gefahr
der Eigenthümer durch andere Perſonen bewirken zu lafſen Die
dadurch entſtehenden beſonderen Koſten deren Betrag der Director
des Schlacht und Viehhofes endgültig feſtſetzt find fogleich an
der Kaſſe zu entrichien

Außer demwfeſtgeſetzten Futterrationen kann Futter in beliebigen
Mengen gegen vorherige Baarzahlung verabfolgt werden

Spüter als 4 Stunden vor Beginn des Marktes und während
deſſelben darf nicht gefüttert werden

Es iſt verboten Futter und Stren für die eingeſtellten Thiere
mitzubringen oder einzuführen Die Zahlung für das Futter hat
an der Kaſſe zu erfolgen und iſt die Quittung vor dem Abtrieb
des Viehs dem betr Aufſeher vorzuzeigen

Den Anſſehern und Bedienſteten des Viehhofes iſt unterſagt
die Futtergebühr ſelbſt in Empfang zu nehmen Die Futterpreiſe
werden je nach der Höhe der beſtehenden Marktpreiſe vom Ma
giſtrat auf mindeſtens ein Vierteljahr feſtgeſtellt und in den
Markthallen durch Anſchlag veröffentlicht

Der Einwand daß das von der Verwaltung verabretchte
Futter von dem Thiere nicht angenommen werde befreit nicht
von der Zahlung Wenn einzelne Thiere das Futter nicht an
nehmen ſo wird es dem Futter der übrigen Thiere deſſelben
Beſitzers zugeſetzt ift es bis zur nächſten Fütternngszeit nicht
aufgezehrt ſo verfällt es der Verwaltung

s 15 Streun Das Streuen und Reinigen der Ställe Markt
hallen c geſchieht durch Angeſtellte der Viehhofverwaktung Die be
nutzte Stren und der Dünger ſind Eigenthum der Viehhofverwaltung

J 16 Melken Das Melken der Kühe bleibt den Eigeu
thümern überlaſſen geſchieht daſſelbe nicht rechtzeitig oder regel
mäßig ſo wird es auf Anordnung der Viehhofverwaltung durch
deren Beauftragte ausgeführt Jm letzteren Falle bleibt die
gewonnene Milch Eigenthum der Verwaltung der Eigenthümer
des e wiebe kann dafür keinen Anſpruch auf Entſchädigung
machen

s 17 Wiegen Die im Viehhof aufgeſtellten Waagen dürfen
zum Wiegen des Marktpiehes nur in den im 8 2 feftgefetzten
Marktſtunden gegen Entrichtung der Wiegegebühren benutzt
werden

Die Feſtſtellung des Gewichtes erfolgt in allen Fällen durch
die verpflichteten Aufſe her

Für jede Wägung iſt ein Wiegeſchein zu geben und zu nehmen
Die Wiegegebühr hat der Verkäufer zu entrichten
s 18 Zeit des Abtriebes Der Abtrieb des Viehes kann

zu den im 8 5 feſtgeſetzten Zeiten ebenfalls geſchehen die Ueber
führung nach dem Schlachthof indeſſen nur in der Zeit in welcher
derſelbe für das Schlachten geöffnet iſt

s 19 Anmeldung des Abtriebes Jeder Abtrieb von
Vieh darf erſt nach Entrichtung ſämmtlicher erwachfenen Ge
bühren und Erfüllung fonſtiger Verbindlichkeiten worüber dem
betreffenden Auffeher die Gebührenquittungen vorzulegen ſind
geſchehen Dem Auffeher ſt auch von der Stückzahl der zu ent

rn Thiere und dem Namen des Eiuſtellers Meldung zu
machen

Bleibt Vieh länger als 3 Wochen im Viehhof ſtehen ohne daß
ſich der Eigenthümer meldet oder die entſtandenen Gebühren
entrichtet ſo iſt die Viehhofverwaltung berechtigt daſſelbe ohne
vorangegangenes gerichtliches Verfahren durch einen zur Ver
ſteigerung befugten Beamten zum laufenden Preiſe oder öffentlich
zu verkaufen und aus dem Erkös ſich bezahlt zu machen

20 Schluß des Viehhofes Späteſtens 2 Stunden nach
Schluß des Maxktes müſſen ſämmtliche Verkaufshallen von dem
aufgetriebenen Vieh geräumt ſein inſoweit Anderes von der
Direction nicht ausdrücklich geſtattet wird Für die Händler und
deren Gehülfen iſt der Viehhof von morgens 7 Uhr bis abends
6 Uhr geöffnet an Sonn und Feiertagen nur während der
Futterzeiten Die Schiußſtunde wird durch 2 im Zwiſchenxaum
von 10 Minuten erfolgende Zeichen mit der Marktglocke bekannt
gegeben Mit dem zweiten Zeichen haben ſich Alle welche nicht
dem Verwaltungsperſonale angehören oder nicht befondere Er
laubniß zum weiteren Verweiten erhalten haben von dem BVieh
hofe zu entfernen

s 21 Na e Während der Nacht wird in den Stal
lungen des Schlacht und Viehhofes ſeitens der Verwaltung
Aufſicht geübt jedoch iſt die Verwaltung berechtigt dem Eigen
thümer bösartigen Rindviehes die Bewachung deſſelben ſelbſt zu
übertragen auch im Weigerungsfalle auf deſſen Koſten das Er
forderliche anzuordnen

8 22 atz Die Viehhofverwaltung verſichert das
eingeſtellte Vieh gegen Feuersgefahr ſonſtige Haftung übernimmt
dieſelbe nicht Falle von Brandſchäden wird an die Be
ſchädigten nach Maßgabe der von den Verſicherungsgeſellſchaften
bezahlten Entſchädigungsſumme Erſatz geleiſtet

Für Beſchädigungen an den Baulichkeiten der Gas und
Waſſerleitung und den Gerä ten haften diejenigen welche

Arbe oder die ee

n

23 Viehbeförderung auf dem Viehhofe und vondieſem nach dem Schlachthofe Die v ne des
guf dem Viehhefe und von dieſem nach dem Schlachthofe kann

e Tragen oder Treiben ſtattfinden Hierbei iſt jedes
rohe Verhalten e die Thiere insbeſondere das Hetzen von

inden ohne Maulkörbe heftiges Zerren an den Leitſ
chlagen mit Knüttekn Stoßen mit Füßen und Fäuſten Schlei

Tragen von Thieren an den Beinen mit dem Kopfe nach
das Schlagen in die Augen verboten Kleinvieh darf nicht
zuſammengebundenen Beinen oder geknebelt angefahren werden
und iſt beim Abladen zu heben nicht zu werfen

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Großvieh dürfen nur mit
verbundenen Augen an den Füßen in üblicher Weiſe gefeſſelt
von je 2 kräftigen erwachſenen Treibern geführt werden

Die auf dem Schlacht und Viehhofe zur Beförderung von
Vieh benutzten Wagen dürfen nur ſo ſtark beladen werden daß
die Thiere ohne gepreßt zu werden nebeneinander ſtehen oder
liegen können

s 24 Verſchiedene Verbote Verboten iſt auf dem Viehhofe
1 alles Lärmen und Streiten Pfeifen und Singen jede

Beläſtigung Anderer und jede Störung der Ordnung
2 jede Vernmreinigung oder Beſchädigung
3 das Hauſiren

J Trabg S hre da Hhitjede Waſſervergendung un eigenmä eund Schließen der Gashähne und der Lä u er
mngen

6 Wagen und Karren an auderen als den hierfür angewieſenen Plätzen aufzuſtellen bierf
7 mitgebrachte Hunde frei umherlaufen zu laſſen
8 Stallthüren offen ſtehen zu laſſen
9 die Annahme von Trinkgeld ſeitens der Angeſtellten des

Viehhofes
10 das Rauchen in allen Theilen des Viehhofes

g 25 Strafandrohnug und Ausweifung Diejenigen
welche den Vorſchriften der Viehhofordnung oder den von der
Direction des Schlacht und Viehhofes ergehenden Anordn
zuwiderhandeln oder ſich den Anordnungen der Beamten

e desgl Betrunkene können abgeſehen von der eintretenden
Am vom Viehhofe weggewieſen und entfernt werden
s 26 BVeſchwerden Beſchwerden ſind bei dem Director an

zubringen Beſchwerden über dieſen beim Magiſtrat
8 27 Schluſebeſtinmunng Dieſe Viehhofordnung tritt wit

der Eröffnung des Betriebes im ſtädtiſchen Schlacht und Vieh
hofe in Kraſt

Halle a den 7 Oktober 1692

Der Magiſtrat Die Stadtverordneten
gez Staude Schmidt Verſammlung

gez Gneiſt A Schulze Apelt
H Werther

Schlachthof Orduuug
Für die Benutzung des ſtädtiſchen Schlachthofes zu Halle a S

werden die nachſtehenden Vorſchriften erlaſſen

s 1 Schlachtzeiten Die Schlachträume ſind an allen
Wochentagen geöffnet und zwar

a in den Monaten Oktober bis einſchließlich März von morgens
7 Uhr bis abends 7 Uhr

b in den Monaten April bis einſchließlich September von
morgens 6 Uhr bis abends 7 Uhr

An den beiden wöchentlichen Viehmarkttagen wird die Schlacht
zeit Abends um eine Stunde verlängert

Das Pferdeſchlachthaus bleibt an den beiden wöchentlichen
Viehmarkttagen geſchloſſen

Mit Erlaubniß des Directors des Schlacht und Viehhofes
können außer den feſtgeſetzten Zeiten auch unaufſchiebbare Noth
ſchlachtungen vollzogen werden ohne die für jeden einzelnen
Fall beſonders zu ertheilende Erlaubniß darf ſich außerhalb der
feſtgeſetzten Zeiten Niemand auf dem Schlachthofe aufhalten

Beim Vorhandenſein der erforderlichen Arbeitskräfte darf Groß
vieh bis I Stunden und können Schweine bis 1 Stunde und
Kleinvieh bis Stunde vor Schluß des Schlachthofes getödtet
werden Darübex ob die erforderlichen Arbeitskräfte zum
Schlachten vorhanden ſind hat in jedem Falle der Director bezw
deſſen Stellvertreter zu entſcheiden

An Sonn und Feiertagen darf nur in Nothfällen nach vorher
bei dem Director des Schlachthofes eingeholter Erlaubniß ge
ſchlachtet werden

Am erſten Weihnachts Oſter und Pfingſttage iſt das Schlach

ten ganz verboten es 2 Zutritt Der Zutritt zur Schlachthof Wirthſchaft in
nicht beſchränkt zu den übrigen Theilen des Schlachthofes nur
denjenigen Perſonen geſtattet welche daſelbſt auf das Schlachten
bezügliche Geſchäfte haben

Lohnſchlächter welche für fremde Rechnung ſchlachten können
von dem Director bis auf jederzeitigen Widerruf zugelaſſen
werden wenn ſie ihre Unbeſcholtenheit und Tüchtigkeit nachweiſen
Der Director kann ihre Zulaſſung von der Jnnehaltung eines
von ihnen einzureichenden Tarifes abhängig machen

Bieh Talg Fellhändler Gerber Darmſchleimer Abnehmer
von Düngſtoffen und die Angeſtellten der Unternehmer für die
Talgſchmelze haben zum Schlachthof mit Ausnahme der S
hallen gegen von der Direction ausgefertigte S

Der Zutritt in das Maſchinen und Keſſelhaus und in das
Trichinenſchauzimmer iſt lediglich den dienſtlich erſcheinenden
Staats und ſtädtiſchen Verwaltungsbeamten geſtattet allen
anderen Perſonen aber unterſagt

Pferdeſleiſcher und ihre Gehülfen ſowie Hundeſchlächter dürfen
die Rinder Schweine und Kleinviehſchlachthalle nur mit be
ſonderer Erlaubniß des Directors betreten

Der Director iſt berechtigt über den Verkehr auf dem Schlacht
und Viehofe noch weitere Beſtimmungen zu treffen

Perſonen welche den Schlachthof beſichtigen wöllen haben an
der Schlachthoftaſſe eine Eintrittskarte zu löſen und dieſe zu ihrer
Legitimation zu bewäühren

Kindern unter 14 Jahren iſt der Zutritt unterſagt
S 3 Hunde Hunde dürfen in den Schlachthof nur dann

eingeführt werden wenn ſie als Zugthiere i oder zum
Schlachten beſtimmt ſind Sie müſſen mit Maulkorb verſehen
ſein und ohne Verzug an den dazu beſtimmten Orten ſicher unter
gebracht werden

Auf Anordnung des Directors ſind bösartige oder ſolche Hunde
welche zu Störungen Anlaß geben ſeitens der Einbringer aus
dem Schlachthofe zu entfernen und dürfen ferner dahin nicht mit

bracht werdena m d n e nicht z h ämern
gehöriges Hunde Fuhrwerk auVerkehr anf den Straſten Auf den Str des

ü ieh chlachtabgänge oder ſonſtigeehe eſedo ten na bertonſe ung getacſt werden
4

Artikel feilgeboten noch verkan
Die Aufftell daung von verhotenDie Einfahrt in den S

e ing b tniſt Die Viehho tung hat die e hiernach verantwortlichen Perſonen ſehnte e he in An u nehmen will e ete ehe gethan aber be
re vom Pförkrrerhäuschen zu geſchehen



Sch benutzen und dieſelben länger

m Schlachthof darf nur im Schritt gefahren werdenJe Aufſtellung der Wubrwerſe erfolgt auf dem Hofe des Re
ſtaurgtionsgebäudes ie Einfahrt in die Verbindungshalle iſt
nur ſolchen e geſtatte Aus und Einfuhrvon Fleiſch beſtimmt ſind dieſelben dürfen hier nur ſo lange
ſtehen bleiben als zu ihrer Be oder Entladung nöthig iſt
Pferde und Hundeſchlächter haben nur durch das zum Vieh

hoſe führende her Zugang zum Pferdeſchlachthauſe
m Uebrigen iſt den Anordnungen der Schlachthofbeamten be

zig h der Anfahrt und Aufſtellung der Fuhrwerke und Hand

rren e p leiſten t5 5 Viehbefördernng Bei der Beförderung des Viehes
auf dem Schlachthofe iſt jedes rohe Verhalten gegen daſſelbe ins
beſondere das Hetzen von Hunden heftiges Zerren an Sprungund Leitſeilen lagen mit Knütteln Stoßen mit gen und
S Schlei en Tragen an den Beinen mit dem Kopfe nach
unten das Schlagen in die Augen unterſagt Kleinvieh und
Schweine dürfen nicht mit zuſammengebundenen Füßen oder ge
knebelt angefahren werden Kleinvieh iſt beim Ausladen zu heben
nicht zu werfen

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Großvieh dürfen nur mit
verbundenen Augen an den Füßen in üblicher Weiſe gefeſſelt
von je 2 kräftigen e reibern geführt werden

Das Einbringen von Vieh in den Schlachthof iſt nur zu den
im 8 1 feſtgeſetzten Tageszeiten geſtattet Es iſt Sache der Eigen
thümer dafür zu ſorgen daß Verwechſelnngen der in den Schlacht
hof eingeführten Thiere vermieden werdenWahlen einzelne Fleiſcher beſtimmte Zeichen mit denen ihre

Thiere verſehen werden ſo ſind dieſe Zeichen bei der Schlacht
beavaltuens anzumelden und auf Verlangen derſelben zu

ändern
g 6 Unterſuchung der eingeführten Thiere Vieh welches

in den Ställen des Schlachthofes untergebracht worden iſt darf
lebend aus dem Schlachthofe nicht entfernt werden

Die nicht über den Viehhof auf den Schlachthof gelangenden
Thiere ſind zunächſt zum Zwecke der thierärztlichen Unterſuchung
auf den ſüdlich der Sanitätsanſtalt gelegenen Platz zu führen
Für digſe Thiere haben die Einbringer ſofort beim Eintrieb an
der Kaſſe Unterſuchungsgebühren zu zahlen wofür ſie Karten erlten welche nach geſchehener dieraretuicher Unterſuchung der

ebenden Thiere vom Pförtner gelocht werden Dieſe Karten
ſind beim Einführen der Thiere in die Schlachthallen zuſammen
mit den n an die Aufſeher abzugeben

Die Unterſuchung der zum Schlachten beſtimmten Pferde und
Hunde geſchieht anf dem Hofe des Pferdeſchlachthanſes

Alles beim Pförtnerhäuschen eingebrachte Vieh muß beim Ein
trieb dem Pförtner gemeldet werden

8 7 Den Beſtimmungen für die Unterſuchung des Schlacht
viehes vor und nach der Schlachtung ſowie den auf Grund der
ſelben von den Beamten des Schlachthofes getroffenen Anord
nungen iſt von allen Schlachtenden und Einbringern von Vieh

deren Leuten Folge zu leiſten Vergl Regulativ für die
uterſuchung des Schlachtviehes c
s 8 Thiere welche nicht zum ſofortigen Schlachten in die

Schlachthallen eingeführt werden können ſowie alle von der Be
förderung erhitzten oder ſtark ermüdeten Thiere müſſen in den
im Schlachthof befindlichen Stallungen an den von den Aufſichts
beamten bezeichneten Stellen untergebracht und dort ſo lange
als der unterſuchende Thierarzt es für erforderlich erachtet ver
wahrt werden

Jn den Ställen müſſen die Thiere ſoweit nicht abgeſchloſſene
Räume Buchten für dieſelben hergerichtet ſind ſicher befeſtigt
werden Die Buchtenthüren ſind ſtets ſofort wieder zu ſchließen

s 9 Fütternng Alles über Nacht in die Stallungen des
Schlachthofes eiugeſtellte Vieh muß des Abends nach Schluß der
Tödtungszeit aus den Beſtänden des Schlachthofes ausreichend
gefüttert werden Dieſe Fütterung wird Seitens der Arbeiter
des Schlachthofes ausgeführt wenn der Einbringer oder ſeine
Leute nicht zugegen ſein ſollten Das Mitbringen von Futter
und Streu für das eingeſtellte Vieh iſt nicht geſtattet

Auch für die in den Pferdeſchlachthof eingeſtellien Pferde muß
das Futter von der Verwaltung entnommen werden

Die Gebühren für die Verpflegung des eingeſtellten Viehes
werden vom Magiſtrate unter Berückſichtigung der zeitweiligen
Futter und Streupreiſe auf mindeſtens ein Vierteljahr feſtgeſetzt
und durch Anſchlag im Schlachthofe bekannt gemacht

Bei dem auf mehrere Tage eingeſtellten Vieh kann der Direktor
die feſtgeſetzten Rationen nach Bedarf aus eigenem Ermeſſen er
höhen Vieh länger als acht Tage in den Stallungen des Schlacht

ofes ſtehen zu laſſen iſt nur mit beſonderer Genehmigung des
Direktors geſtattet

Alles ſer die Nacht eingeſtellte Vieh muß dem Hallenaufſeher
der betreffenden Schlachthalle gemeldet werden und darf aus den
Stallungen nicht eher entfernt werden als bis dem Aufſeher die
Futterquittuugen vorgezeigt wurden

Jm Uebrigen ſind die Beſtimmungen des S 14 der Viehhof
ordnung auch für den Schlachthof maßgebend

8 10 Venntzung der Schlachthallen Das zu ſchlachtende
Vieh darf erſt dann in den Schlachtraum gebracht werden wenn
die Vorbereitung zum Schlachten ſo weit getroffen iſt daß das
letztere unverweilt vorgenommen werden kann Das Tödten und
Ausſchlachten der Thiere hat ausſchließlich in der für die betref
fende Viehgattung beſtimmten Schlachthalle zu geſchehen

Es iſt verboten auf dem Schlachthofe beſonders in den Schlacht
hallen Vieh frei umherlaufen zu laſſen oder daſſelbe ſo an die
Schlachtſtätten zu führen daß es mit Fleiſch in Berührung
kommt oder die Anlagen beſchädigt ß

n die Verbindungshalle dürfen lebende Thiere nicht geführt
werden

Das Schlachten kranker oder verdächtiger Thiere darf nur in
dem dazu beſtimmten Ranme erfolgen

Die zum Schlachten kranken Viehes benutzten Jnſtrumente
Waſſer u ſ w müſſen vor ihrem anderweitigen Gebrauch igerei
nigt und erforderlichenfalls desinficirt werden Der Magiſtrat
behält ſich vor für das Sanitätsſchlachthaus einen beſonderen
Fleiſcher anzuſtellen und dieſem das Ausſchlachten der kranken
und verdächtigen Thiere gegen feſtzuſetzende Gebühren ausſchließ
lich zu übertragen

Vor jeder Schlachtung iſt an den betreffenden Aufſeher die
Schlachtkarte nebſt der gelochten Markt oder Eingangsgebühren
karte abzugeben derſelbe beſtimmt die Reihenfolge unter den
Schlachtenden und weiſt ihnen den zu benutzenden Platz und die
dazu gehörigen Vorrichtungen in den Schlachthallen an Wird
ein Thier vor Abgabe der Schlacht 2c Karten getödtet ſo hat
der Schlachtende oder ſeine Leute abgeſehen von der Polizeiſtrafe
als Ordnungsſtrafe den vierfachen Betrag der Schlachtgebühr an
die Schlachthofkaſſe zu zahlen

Die zum Schlachthof gehörigen Geräthſchaften dürfen aus dem
ſelben nicht fortgenommen auch aus demjenigen Raume für
welchen ſie beſtimmt ſind nicht entfernt werden

Jn den Schlachthallen muß der mitttere Gang für den allge
meinen Verkehr frei gehalten werden Handkarren dürfen daher
i t nge in demſelben ſtehen als zur Beladung unbedingt

nöthig iſt
Es iſt verboten andere als die angewieſenen Schlachtſtellen

t en ſetzt zu halten als zumlachten ſowie zur Reinigung der Schlachtſtellen und Geräthe
unbedingt erforderlich iſt

s 11 Das Tödten der Schlachtthiere Vor der Tödtung l
d die Thiere an den dazu beſtimmten Vorrichtungen ſicher zueſtigen dem Kleinvieh ſind 3 dem Schragen die vier Füße

en zu binden das Aufhängen des Kleinviehcs vor
r e iſt unterſagt Vor Letzteren ſind ſämmtliche Thiere

rift der Direktion mit Vermeidung jeder Thierquälerei
S täuben Die Betäubung geſchieht mit den von der Verwal

g vorgeſchriebenen Jnſtrumenten Bei der Betäubung von
roßvieh und Pferden müſſen mindeſtens zwei erwachſene kräf

männliche Perſonen in der Weiſe thätig ſein daß die eine

den Kopf des Thieres feſthält die andere den Schlag ausführtBeim Kleinvieh u die Sekung alsbald der elnna auf dem
Schragen zu folgen Beim Kleinvieh ſind die Beine ſo lange ge
bunden zu laſſen bis keine Bewegungen mehr ausgeführt werden
alsdann iſt die Feſſel zu löſen ie e e eng gerögä
durch Oeffnen der Halsader oder Bruſtſtich ſofort nach der Be
tänbungZum Tödten der Thiere werden nur ſolche Perſonen zugelaſſen

welche Gewähr dafür bieten daß ſie daſſelbe in geſchickler den
Anordnungen der Schlachthofbeamten entſprechender Weiſe aus
ühren Lehrlinge dürfen das Tödten der Thiere nur im Beiſein
es Meiſters oder ſeines Vertreters vornehmen welcher für die

richtige Ausführung verantwortlich iſt Junge Leute unter 18
ahren und ſchwächliche Perſonen dürfen zum Schlagen von
roßvieh und ſchweren Schweinen nicht verwendet werden
Bei Nothſchlachtungen in Folge von Unglücksfällen bei ſolchem

Vieh bei dem die Betäubung der Hörner wegen ſchwer ausge
ührt werden kann ferner bei dem nach jüdiſchen Ritus zu
chlachtenden Vieh kann die Betäubung fortbleiben

Mit dem Aufhängen Abhäuten Abbrühen und weiteren Ver
arbeiten der Schlachtthiere darf erſt begonnen werden wenn der
Tod des Thieres eingetreten iſt und ſämmtliche Bewegungen und
Zuckungen deſſelben aufgehört haben

Das Niederlegen von Großvieh behufs Schächtens nach israe
litiſchem Ritus darf nur mit geſchmeidigen und haltbaren auf
Rollen gehenden Stricken und auf weichen Unterlagen geſchehen
welche das betreffende Thier vor Beſchädigungen zu ſchützen im
Stande ſind Beim Niederlegen müſſen mindeſtens drei erwach
ſene Perſonen Beiſtand leiſten

Der Kopf des zu ſchächtenden Thieres iſt ſowohl beim Nieder
legen als während des Liegens vor und nach dem Halsſchnitte zu
fixiren um ein Aufſchlagen deſſelben auf den Fußboden und einen
Bruch der Hörner zu vermeiden
Der Schächter hat den r ſofort nach dem Niederlegen

auszuführen vom Beginn des Niederlegens bis zur eingetretenen
Gefühls und Bewegungsloſigkeit bei dem Thiere zugegen zu c
und iſt für die Durchführung dieſer Beſtimmüngen verantwortlich
Fleiſchern welche ſich beim Niederlegen von Großvieh ungeſchickt
erweiſen oder den Anordnungen der Schlachthofbeamten nicht ſo
fort Folge leiſten kann e Hilfeleiſtung beim Schlachten vor
übergehend oder dauernd unterſagt werden

s 12 Unreife Kälber Das Schlachten von Kälbern die
nicht mindeſtens 14 Tage alt ſind und deren lebendes Gewicht
nicht mindeſtens 45 kg beträgt iſt grerig

s 13 Blut Das beim Schlachten abfließende Blut muß von
den Schlachtenden mit den hierzu beſtimmten in den Schlacht
hallen vorräthig gehaltenen Gefäßen möglichſt vollſtändig aufge
faugen werden

Von der menſchlichen Nahrung bleibt ausgeſchloſſen und in
Folge deſſen im Schlachthofe zurück

1 Das Blut von ſolchen Thieren denen beim Schlachten der
Schlund durchſchnitten wurde das Blut ſämmtlicher nach
israelitiſchem Ritus geſchächteten Thiere und dasjenige der
mittelſt Halsſtich getödteten Hammel Schafe und Ziegen

2 Das Blut von Thieren welche bei der Unterſuchung nach
der Schlachtung mit Lungenſeuche Tuberkuloſe Rothlauf
ſeuche und ähnlichen anſteckenden Krankheiten behaftet be
funden und beanſtandet wurden auch wenn das Fleiſch
derſelben genießbar erachtet worden iſt

Vor der Feſtſtellung des Ergebniſſes der thierärztlichen Unter
ſuchung der geſchlachteten Thiere darf das Blut derſelben von
der Schlachtſtelle nicht beſeitigt werden

Das zur Mitnahme aufgefangene und tauglich befundene Blut
muß hierauf von dem Schlachtenden alsbald aus dem Schlacht
hofe entfernt werden andernfalls die Verwaltung darüber zu
verfügen berechtigt iſt
Zur Beförderung des Blutes vom Schlachthofe in die Stadt
ſind dicht verſchloſſene Gefäße zu verwenden

8 14 Weitere Verarbeitung der Schlachtthiere Alles
geſchlachtete Vieh muß nach vollendeter Verblutung ohne Unter
brechung nach dem Handwerksbrauch verarbeitet werden

Das Aufblaſen des Fleiſches der Schlachtthiere iſt verboten
Die Entleerung und Reinigung der Eingeweide muß im

Schlachthofe geſchehen und darf der Jnhalt der Mägen und
Gedärme aus dem Schlachthofe nicht mitgenommen werden Die
beim Brühen gewonnenen Haare und Borſten dürfen nur mit
Genehmigung des Schlachthaus Direktors mitgenommen werden

Die Entleerung und erſte Reinigung der Wänſte des Groß
viehes und der Schafe hat nur im Düngerhauſe zu geſchehen
Die Entleerung der Gedärme erfolgt in den Kaldaunenwäſchen
der Darminhalt darf nicht in die Kanäle gelaſſen ſondern muß
in die für dieſen Zweck vorhandenen Kübel gethan werden
Das Reinigen der Eingeweide der Schweine hat ausſchließlich
in der Schweinekaldaunenwäſche zu geſchehen Eingeweide des
Großviehes und des Kleinviehes werden in der großen Kaldaunen

wäſche gereinigt 4Der in der Sanitätsanſtalt und der Pferdeſchlächterei ge
wonnene Dünger iſt von den Schlachtenden nach dem gemein
ſamen Düngerhauſe zu ſchaffen

Die zur Beförderung der Eingeweide nach dem Düngerhauſe
und der Kaldaunenwäſche zu verwendenden Karren müſſen nach
förderlicher Erledigung der Arbeit alsbald wieder von den Be
nutzenden gereinigt und an die hierfür beſtimmten Plätze zurück
gebracht werden Die Verunreinigung der Kaldannenwäſche und
des Düngerhauſes und das Verſtreuen von Dünger auf dem Wege
nach demſelben iſt unterſagt
s 15 Wiegen Die in den Schlachthallen aufgeſtellten
Waagen dürfen zum Wiegen von Fleiſch und anderen Theilen
gegen Entrichtung der feſtgeſetzten Wiegegebühren benutzt werden
Die Feſtſtellung des Gewichts erfolgt in allen Fällen durch die
verpflichteten Aufſeher Für jede Wägung iſt ein Wiegeſchein zu
geben und zu nehmen

Die Wiegegebühren hat in Streitfällen derjenige zu entrichten
der die Wägung beantragt hat Die Zahlung der Wiegegebühr
erfolgt an den betreffenden Aufſeher

Das Mitbringen eigener Waagen iſt nicht geſtattet
Behufs Ermittelung des Gewichts der nach Schla tgewicht

gekauften Thiere erfolgt das Verwiegen durch die verpflichteten
d nun wenn die Thiere nach Ortsgebrauch aus
geſchlachtet ſind

16 Thierärztliche Unterſuchung der geſchlachteten
Thiere Den Anordnungen der Schlachthausthierärzte bezüglich
der Behandlung der eingeführten lebenden Schlachtthiere und des
Fleiſches der geſchlachteten Thiere iſt auch wenn dieſelben ſeitens
der Betheiligten angefochten werden Folge zu leiſten

Jedes geſchlachtete Thier iſt nachdem es geöffnet nebſt den
Eingeweiden von einem Schlachthausthierarzt za vefichtigen der
mit Rückſicht auf den Geſundheitszuſtand des Thieres darüber
entſcheidet ob alle oder welche Theile des Thieres unbedenklich
genoſſen werden können ob das Fleiſch minderwerthig oder zurmenſchlichen Nahrung untauglich iſt Die ausgeſchlachteten
Schweine ſind außerdem bevor ſie von der Schlachtſtelle entfernt
werden dürfen nach den dieſerhalb beſtehenden beſonderen Be
ſtimmungen auf Trichinen zu unterſuchen

Nach dem Schlachten beanſtandetes Fleiſch beanſtandete T ile
eines geſchlachteten Thieres ſowie beanſtandetes von auswärtseingeführtes de und neugeborene Thiere ſind je nach Ver
angen des Unterſuchungsbeamten von den Schlachtenden ent

weder ſofort in die Sanitätsanſtalt zu bringen oder nach Zertheilung in fauſtgroße Stücke in die dafür beſtimmten Saage

zu werfen
Die Schlächter und ihre 2 bezw die h und

Ueberbringer des von auswärts eingebrachten Fleiſches haben die
für die Unter 27 e Handdienſte zu leiſten

s 17 M dung pflicht der Fleiſcher Die Fleiſcher und
ihre Gehülfen welche vor bei oder nach der Schlachtung ein
Thier oder Theile deſſelben krank oder krankheitsverdächtig finden

verpflichtet gierbon jofort dem angeſtellten Lhierarzte ober
eſen Vertreter Anzeige zu machen

18 Reinigung der Schlachtſtellen Nach jeder
Schlachtung auf Verlangen des Aufſichtsperſonals auch während
derſelben müſſen ſofort alle Abgänge Häute Haare Klauen
u ſ w beſeitigt und die benutzten Plätze einſchließlich der
Tiſche Bänke des Fußbodens und der Wände von den Schlach
tenden gereinigt werden Dies git namentlich auch von der
Kaldaunenwäſche und den Brühkeſſeln Es ſind dabei die Ah
gänge ſoweit ſie in dem Schlachthof belaſſen werden müſſen
nach dem dazu beſtimmten Aufbewahrungsorte zu bringen alle
Geräthe zu ringen und an die beſtimmten Plätze zu ſtellen

Wird dieſen Vorſchriften nicht ſofort oder nicht vollſtändig
genügt ſo iſt abgeſehen von der eintretenden Polizeiſtrafe die
Schlachthofverwaltung berechtigt die Reinigung ſowie die anderen
nothwendigen Arbeiten auf Koſten der Schlachtenden zu bewirken
und müſſen die Koſten deren Betrag der Director endgültig
feſtſetzt ſogleich an die Schlachthofkaſſe gezahlt werden

8 19 Benutzung des Kühlhanſes Das Kühlhaus iſt zum
Einführen des im Schlachthofe geſchlachteten Fleiſches ſowie zum
Ausführen des aufbewahrten Fleiſches geöffnet

Jn den Monaten April bis einſchließlich September
morgens von 6 Uhr

in den Monaten März und Oktober
morgens von 7 Uhr

in den übrigen Monaten
mwuorgens von 8 Uhr

außerdem an jedem Wochentage
mittags von 11 1 Uhr und
abends von 7 Uhr

Außer dieſen Zeiten iſt das Betreten des Kühlhauſes und der
Aufenthalt in demſelben nur ausnahmsweiſe und mit beſonderer
a rn einzelnen Fall einzuholender Erlaubniß der Direction
geſtattetDas Fleiſch ſowie die Lungen und Lebern der im Schlachthof
geſchlachteten Thiere dürfen nicht früher in das Kühthaus gebracht
werden als bis ſie vollſtändig abgetrockuet und nahezu auf Luft
temperatur abgekühlt ſind Wann dieſer Zeitpunkt eingetreten
h n in Streitfällen der Director des Schlacht und
iehhofes
Das Fleiſch der geſchlachteten Rinder darf am Tage der

Schlachtung nicht in das eigentliche Kühlhaus ſondern unter
vorſtehenden Bedingungen nur in den Vorkühlraum gebracht
werden Das Salzen und Pökeln des Fleiſches in den Kühl
zellen kann ausnahmsweiſe geſtattet werden Die Pökelfäſſer
müſſen aber vor dem Einbringen angemeldet und vorgezeigt werden
ſie müſſen aus hartem Holze feſt und dicht gearbeitet ſein auf
mindeſtens 15 em hohen Füßen oder Klötzen ſtehen und mit
einem gpt ſcburßerden Deckel da ſein Jnnerhalb längſtens
4 Wochen iſt ein jedes Faß gänzlich zu entleeren und zu reinigen
Seitens der Direction wird über die Pökelfäſſer ein Regiſter
führt auf Grund deſſen ſie die Reinigung e derſelben controlirt

ie Fleiſcher welche Pökelfäſſer eingeſtellt haben müſſen die
beabſichtigte Reinigung der Direction bezw dem Kühlhaus
aufſeher melden

Fleiſch welches übel riecht oder bereits verdorben iſt ge
räucherte Fleiſchwaaren Eingeweidetheile Blut lofe Felle Haare
alter Talg altes Fett Därme Kuheuter und die unteren Bein
enden der Rinder ferner Gegenſtände welche nicht zur Auf
bewahrung von Fleiſchtheilen nothwendig ſind und Handwerks
zeug mit Ausnahme von Fleiſchhaken Meſſern und Knochen
ſägen dürfen weder in das Kühlhaus eingeführt noch in dem
ſelben aufbewahrt werden Sollten im Kühlhauſe derartige
Gegenſtände gefunden werden ſollte namentlich eingebrachtes
Fleiſch als übelriechend und verdorben ſich herausſtellen ſo ſind
dieſelben von dem Eigenthümer ſofort zu entfernen widrigenfalls
die Verwaltung die Beſeitigung zwangsweiſe auf Koſten des
Eigenthümers auszuführen hat Ueber die etwa noch zuläſſige
Verwendbarkeit der ſolchergeſtalt entfernten Gegenſtände ent
ſcheidet der Schlachthausthierarzt

Die Pferdefleiſcher dürfen das Kühlhaus nicht beuutzen
Die für den Verkehr beſtimmten Gänge dürfen mit keinerlei

Gegenſtänden beſetzt und zu keinerlei Arbeiten benutzt werden
Fahren mit Handwagen iſt im Kühlhauſe nicht geſtattet

Das im Vorkühlraum untergebrachte Fleiſch muß am Morgen
des folgenden Tages aus demſelben wieder entfernt werden

Jm Kühlhauſe iſt die peinlichſte Sauberkeit zu beachten und
ſind für die Erhaltung derſelben in den vermietheten Zellen deren
Miether verantwortlich Jnsbeſondere iſt der Fußboden der
Zellen ſtets ſauber und trocken zu halten Zur Reinigung ſind
feuchte Tücher zu verwenden

Das Auswaſchen der Zellen mit Waſſer darf nur auf beſondere
Anordnung der Direktion geſchehen die für die gleichzeitige Rei
nigung ſämmtlicher Zellen einen beſtimmten Tag anſetzen kann

Das Zerlegen des Fleiſches darf im Kühlhauſe nur mit Meſſer
und Säge geſchehen

Der Schlachthof Verwaltung gehörige Geräthſchaften und
Handwerkszeuge dürfen nicht in die Kühlzellen eingeſchloſſen
werden ſondern ſind an ihren Platz zurüchzubringen

Das Aufhängen von eiſernen Haken an den Wänden oder
Decken der Zellen iſt unterſagt für Haken welche außer den
von der Verwaltung geſtellten noch angebracht werden ſollen iſt
ein beſonderes Trageiſen zu beſchaffen e

Die gemietheten Zellen ſind verſchloſſen zu halten ihre Jnhaber
und deren Leute ſind aber verpflichtet dieſelben in Gegenwart
der Beamten zu öffnen ſobald es von dieſen verlangt wird Die
Verwaltung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortlichkeit
für die darin aufbewahrten Vorräthe und Gegenſtände Kein
Abnehmer darf ohne Genehmigung der Verwaltung die gemiethete
Zelle einem Anderen zur Benutzung oder Mitbenutzung über
laſſen es können aber ausnahmsweiſe Zellen an höchſtens zwei
kleinere Geſchäftsleute zur gemeinſamen Benutzung vermiethet
werden Dieſe ſind ſolchenfalls ſolidariſch für die Beobachtung
der erlaſſenen Vorſchriften verantwortlich

Werden Zellen frei ſo ſollen abgeſehen von dem Falle der
Fortführung des Geſchäftes durch Erben Bewerbungen in der
Regel nach der Reihenfolge der Anmeldungen berückſichtigt
werden doch erwirbt Niemand einen Rechtsanſpruch darauf

Wer die ihm vermiethete Zelle nicht pfleglich benutzt oder ſonſt
gegen die für das Kühlhaus erlaſſenen Vorſchriften wiederholt
verſtößt oder ferner trotz wiederholter Zahlungsaufforderung mit
der fälligen Miethe im Rückſtande bleibt dem kann durch die
Verwaltung die Zelle ohne jede Kündigung entzogen werden

8 20 Schadenerſatz Das in den Schlachthöf eingebrachte
Vieh wird gegen Feuersgefahr verſichert Eine ſonſtige Haftung
in Betreff des Viehes und des Fleiſches übernimmt die Verwal
tung nicht Jm Falle von Brandſchäden wird an die Beſchädigten

Vudaige ſag r da e bezahltenntſchädigungsſumme Erſatz geleiſtet ds 21 Verſchiedene Verbote Perſonen welche die Riß
und Ordnung durch Lärmen Zanken oder Raufen ſtören Andere
in der Benutzung des ne behindern oder dieſelben
thätlich oder durch Worte beläſtigen Betrunkene ſowie Die
jenigen welche ſich den Anordnungen der Beamten nicht fügen
können abgeſehen von der eintretenden Beſtrafung aus dem
Schlachthof fortgewieſen und entfernt werden Das Singen und

Pfeifen iſt unterſagt ndJede Verunreinigung oder Beſchädigung des Schlachthofes un
W Geräthe ſowie das Fortwerfen von Papierſtücken
verboten

Das Mitbringen geiſtiger Getränke in die Schlachträume
Ställe und n ehe jede rer Dampfverſchwendung und das eigenmächtige Oeffnen und Schließen ſt
Gashähne und der Lüftungsvorrichtungen iſt verboten auchunterſagt Wagen Karren und Gerathſchaften an anderen als

hierfür beſtimmten Plätzen hinzuſtellen oder ſtehen zu laſſen t
Den Angeſtellten des Schlachthofes iſt die Annahme von Trin

geld verboten
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ider dürfen in den Schlachträumen nicht aufgehängt werdend Unue et der Schlachtenden muß in den dazu beſtimmten

Räumlichkeiten erfolgen und dürfen Blut und thieriſche Theile
in denſelben nicht aufbewahrt werden

erner iſt verboten in den Schlachthallen den Schlachtſtällenn in dem Kühlhauſe Tabak zu rauchen und Cigarren oder
Tabakspfeifen ſie mögen brennen oder nicht im Munde oder in

der Ha u halten
s 22 Beförderung des Fleiſches Die Beförderung des

leiſches und der Abfälle aus dem Schlachthof in die Stadt darfJ mit lebendem Vie r und nur mittelſt zugedeckter
Wagen oder Karren erfolgen Sind dieſe nicht mit feſten Ver
ſchlußdeckeln verſehen ſo muß das Fleiſch mit reinen Tüchern
vollſtändig bedeckt werden

Die zur s des ausgeſchlachteten Fleiſches aus dem
Slachthotn d enenden Wagen müſſen ſich in reinem Zuſtande
befinden Namentlich müſſen die Wagenbretter und Seiten

wände ort Je Unterlage dienenden Theile frei von Blut
mütz und Fett ſeinv aſchen von Wagen auf dem Schlachthofe iſt nicht

e atte9 s 23 Schluſtbeſtimmungen Alle Diejenigen welche in
dem Schlachthof ſchlachten oder ſonſt daſelbſt verkehren haben
die vorſtehenden Anordnungen zu beobachten und den in dieſer
Beziehung an ſie ergehenden Anordnungen der Schlachthofbe
amten Folge zu leiſten Etwaige Beſchwerden ſind bei dem
Direktor des Schlacht und Viehhofes und Beſchwerden über
dieſen beim Magiſtrat anzubringen

Dem Aufſichtsperſonal iſt jederzeit der Zutritt zu allen Räum
lichkeiten im Schlachthofe auch denjenigen Räumen welche ver
miethet ſind zu gewähren Jm letzteren Falle iſt wenn da
durch nicht ein nachtheiliger Aufſchub verurſacht wird der Miether

uziehenz r das a unge miige Verhalten ſeines Hilfsperſonals
haftet der Meiſter bezw Auftraggeber insbeſondere hat er jeden
durch dieſes verurſachten Schaden zu erſetzen ohne vorherige
Jn anſpruchnahme des un verlangen zu können

Die Zahlung der Gebühren iſt in zum Voraus abgezählten
Beträgen zu leiſten die Beamten ſind berechtigt Zahlungen in
Kupfergeld oder in ſonſtigen kleinen Münzſorten 10 20 u50Pfennigſtücken ſoweit dieſe Geldſorten nicht zur Ausgieichung

dienen zurückzuweiſen
s 24 Wer den Beſtimmungen der Schlachthofordnung zu

widerhandelt hat neben der Polizeiſtrafe Ausweiſung aus dem
Schlachthofe zu gewärtigen

s 25 Dieſe Schlachthofordnung tritt mit der Eröffnung des
Betriebes im ſtädtiſchen Schlachthofe in Kraft

Halle a/S den Dezember 1892

Der Magiſtrat Die Stadtverordneten
gez Staude Schmidt Nerſammlung

gez Gneiſt A Schulze
Apelt H Werther

Regulativ
für die Unterſuchung des Schlachtviehes und des von
auswärts in den Stadtbezirk Halle a S eingebrachten

friſchen Fleiſches
Zur Ausführung der 88 46 des Ortsſtatuts über die Ein

führung des Schlachthanszwanges vom 20 Juni 1892 wird auf
Grund des Geſetzes über die Errichtung öffentlicher Schlachthäuſer
vom 18 März 1868
vom 9 März 1881 folgendes verordnet

J Sachverſtändige
s 1 Die Unterſuchung des in den ſtädtiſchen Schlachthof ge

langenden Schlachtviehes vor und nach dem Schlachten behufs
Feſtſtellung ſeines Geſundheitszuſtandes ferner die Unterſuchung
des von auswärts in den Stadtbezirk eingeführten friſchen
Fleiſches findet durch die vom Magiſtrat beſtellten Sachver
ſtändigen ſtatt

Sachverſtändige ſind die Schlachthofthierärzte und in Bezug
auf die geſchlachteten Schweine auch die Probenehmer und die
öſfentlich angeſtellten Trichinenſchauer

Der Director des Schlacht und Viehhofes iſt der nächſte Vor
geſetzte der ſämmtlichen Sachverſtändigen und Angeſtellten ihm
iſt die Leitung und Beaufſichtigung der ganzen Thier und
Fleiſchbeſchau des Schlachthofes übertragen und ſind alle Sach
verſtändigen und ſonſtigen Angeſtellten ſeinen amtlichen An
ordnungen Folge zu leiſten verpflichtet Derſelbe bildet in allen
zweifelhaften Fällen und bei Widerſprüchen der Betheiligten die
letzte techniſche Jnſtan z

s 2 An den Direclor ſind daher alle Anzeigen Anträge und
Beſchwerden welche die Ausführung der Vieh und Fleiſchſchau
betreffen zu richten

8 3 Die Thierärzte werden vom Magiſtrate eidlich ver
pflichtet die Probenehmer und Trichinenſchauer nach Maßgabe
der landespolizeilichen Beſtimmungen

Sämmtliche Sachverſtändige werden darauf verpflichtet die
Fleiſchſchaun tren und Waren ſt auszuführen allen geſetzlichen
und polizeilichen Vorſchriften ſowie den Beſtimmungen dieſes
Regulativs nachzukommen die r tee e durch die
Schlachtenden zu überwachen und alle Zuwiderhandlungen zur

Anzeige zu bringen z
II Unterſuchung lebender Thiere

4 Die Unterſuchung der vom Viehhofe nach dem Schlacht
hofe zu bringenden Thiere findet auf dem Viehbofe die Unter
bitte dem Schlachthofe direct zugeführten Thiere auf

eſem ſtatt
Das Einbringen der Thiere in die Schlachthallen vor ſtattge

habter thierärztlicher Unterſuchung iſt unterſagt Alles dem
Schlachthofe zugeführte Vieh wird von den Thierärzten auch in
der agheötllen oder vor der Schlachtung in den Schlachthallen

obachtet
8 5 Gewinnt der Thierarzt die Ueberzeugung daß ein

Schlachtthier krank iſt und deshalb nicht geſchlachtet werden darf
o unterſagt er die Schlachtung Daſſelbe wird falls dies noth
wendig erſcheint von den übrigen in demſelben Raum befind
lichen Thieren abgeſondert oder der Sanitätsanſtalt überwiefen

em Director iſt ſofort vom Geſchehenen Anzeige zu machen
8 6 J das von der Schlachtung ausgeſchioſſene oder zurück

ſtellte Thier an einer übertragbaren Seuche erkrankt oder einer
olchen verdächtig ſo hat der Thierarzt im Einvernehmen mit
e Director ſofört das kranke Thier und die mit denſelben im

Uleichen Stalle befindlichen Schlachtthiere von jeder Berührung
Fit anderen Thieren abzuſchließen und die ſonſt nothwendigen
e ggdnun en zu treffen i aldoßaabe er geſetzlichen Beſtimmungen der Veterinärpolizei An
e e zu machen Die Ueberführung kranker bezw verdächtiger

be ere in die Sanitätsanſtalt hat durch den Einbringer oder auf
ſen Koſten zu Stehen

n s Au dem Schlachthofe oder bei der Beförderung verendete
ind ſolche Thiere an welchen eine Nothſchlachtung vorgenommen

ſind vom Einbringer in die Sanitätsanſtalt zu ſchaffen
im thi Ueber alle der Sanitätsanſtalt überwieſenen Thiere wird

hierärztlichen Dienſtgimmer ein Buch getibet in welches die
echt unter Angabe des Eigenthümers der Gattung des Ge

es des Alters der Farbe beſonderer Abzeichen der Zeit
t v eingetragen werden und in dem der Grund der

was ſhiüt ung die Entſcheidung über die Verwendbarkeit und
Eigene un itch mit dem Thiere geſchehen iſt vermerkt wird Die

mer der Thiere deren Beanftragie und Geſellen ſind

Seitens des Directors iſt alsbald nach

verpflichtet auf Verlangen jede geforderte Auskunft über die
Thiere namentlich über deren t zu ertheilen Auf Grund di
dieſes Buches ertheilt der Director unter Mitunterſchriſt des
Thierarztes gegen eine an die Schlachthofkaſſe vorher zu zahlende
Gebühr von 2 Mk dem Beſitzer des beanſtandeten Thieres auf
Verlangen eine Beſcheinigung aus welcher das Sachverhältnie tuich auch die Krankheit mit der das Thier behaftet iſt

rvorgeht

III Unterſuchung der geſchlachteten Thiere
5 9 Jedes geſchlachtete Thier iſt nachdem es geöffnet nochmals

thierärztlich zu unterſuchen Dieſe Unterſuchung hat ſich auf die
Beſchaffenheit des Fleiſches der großen Körperhöhlen der ſämmt
lichen Eingeweide und des Blutes zu erſtrecken Die aus
geſchlachteten Schweine müſſen außerdem nach den dieſerhalb
beſtehenden Vorſchriften auf Trichinen unterſucht werden Die
Schweine ſind zur Unterſuchung auf Finnen entweder in Längshälften zu theilen oder es iſt der Echmeer Flohmen ſammt
den Niereu zu löſen Bei den Rindern iſt die Zunge bis zur
Zungenwurzel auszulöſen

s 10 Bis dahin daß das geſchlachtete Thier unterſucht und
als geſund abgeſtempelt iſt darf daſſelbe weder zerlegt noch von
der Schlachtſtätte entfernt werden Als Zerlegung in dieſem
Sinne gilt nicht die Theilung von Schweinen in zwei Hälften
aber nur dann nicht wenn der Rüſſel unzertrennt bleibt und
hierdurch beide Hälften verbunden bleiben Vei Rindern bleibt
das Fell am Schwanz und Genick unabgetrennt bis die thier
ärztliche Unterſuchung ſtattgefunden hat Die Eingeweide ſind
in unmittelbarer Nähe des geſchlachteten Thieres und zwar
derart aufzubewahren daß eine Verwechſelung nicht ein
treten kann

8 11 Findet der Thierarzt das unterſuchte Thier geſund ſo
bezeichnet er daſſelbe an einer leicht erkennbaren Stelle mit dem
thierärztlichen Stempel und veranlaßt die weitere Abſtempelung
durch den Aufſeher bei Schweinen durch den Probenehmer
Sobald die Stempelung erfolgt iſt kann der Eigenthümer des
Thieres über daſſelbe und deſſen Eingeweide frei verfügen

8 12 Ergiebt ſich dagegen daß das geſchlachtete Thier nichtgeſund oder zur menſchlichen Nahrung nicht geeignet iſt ſo wird
daſſelbe an einer in die Augen fallenden Stelle mit einem Ktite
beklebt welcher die Aufſchrift trägt Beanſtandet und mit Beſchlag
belegt Der Thierarzt macht von der erfolgten Beanſtandung
r Anzeige Jn gleicher Weiſe iſt zu verfahren wenn der
r mit Rückſicht auf obwaltende Umſtände eine ſofortige

Entſcheidung nicht treffen kann und das Thier als vorläufig
beanſtandet bezeichnet
S8 13 Erachtet der Thierarzt nur einzelne Theile des geſchlach
teten Thieres für ungeſund ſo beanſtandet er nur dieſe giebt
aber die zur menſchlichen Nahrung geeigneten Theite frei iudem
er ſoweit angängig die Abſtempelung veranlaßt

8 14 Diejenigen Thiere welche endgültig zurückgewieſen worden
ſind werden ſofort mit allem Zubehör Blut Eingeweide unter fUmſtänden auch das Fell aus den Schlachthallen entfernt und
der Sauitätsanſtalt zur weiteren Verfügung überwieſen Daſſelbe
geſchieht mit den zurückgewieſenen Theilen von Thieren

8 15 Fleiſch von kranken Thieren welches zwar minderwerthig
aber genußtauglich iſt wird erforderlichenfalls nach Garkochung
der Freibank zum Verkaufe überwieſen
s 16 Es iſt ſtreng unterſagt vor der thierärztlichen Beſich
tigung krankhafte Veränderungen aus den Thieren und von den
Eingeweiden zu entfernen Krank befundene Fleiſchtheile und
Eingeweide dürfen unter keinen Umſtänden aus dem Schlachthofe
entfernt werden ſondern ſind nach Zerkleinerung von den
Schlachtenden an den dazu beſtimmten Ort zu bringen

8 17 Stellt ſich bei der Unterſuchung des geſchlachteten Thieres
heraus daß daſſelbe an einer übertragbaren Krankheit Seuche
gelitten hat ſo iſt nach Vorſchrift des s 6 dieſes Regulativs zu
verfahren

8 18 Ueber alle Beanſtandungen bei geſchlachteten Thieren
wird von den Thierärzten ein Beſchaubuch geführt welches die
Namen der Eigenthümer ferner Geſchlecht Alter Farbe Abzeichen
der Thiere ergiebt in daſſelbe trägt der unterſuchende Thierarzt
den Befund und was mit dem Fleiſche geſchehen iſt ein Der
Thierarzt führt außerdem ein Obductionsbuch in welches ein
kurzer Befund derjenigen Thiere eingetragen wird welche gänzlich
zurückgewieſen wurden

Auf Grund dieſer Bücher ertheilt der Director des Schlacht
und Viehhofes unter Mitunterſchrift des Thierarztes gegen eine
an die Schlachthofkaſſe zu zahlende Gebühr von 2 Mk dem betr
Eigenthümer auf Verlangen eine Beſcheinigung aus welcher auch
die Krankheit an welcher das Thier gelitten hat hervorgeht
Ueber die Einziehung einzelner Lungen oder anderer gleich gering
werthiger Theile kann die Ausſtellung einer Beſcheinigung nicht
verlangt werden

IV Beſtimmungen über die Einführung und Unter
ſuchung des von auswärts in den Stadtbezirk von

Halle a S eingebrachten friſchen Fleiſches
s 19 Die Unterſuchung des nicht in dem ſtädtiſchen Schlacht

hofe hierſelbſt ausgeſchlachteten zum Zwecke des Verkaufes von
auswärts eingeführten friſchen Fleiſches ſowie des in Gaſt und
Speiſewirthſchaften von auswärts bezogenen friſchen Fleiſches
findet gleichfalls im Schlachthofe ſtatt

s 20 Das zu unterſuchende Fleiſch muß in größeren Stücken
von Großvieh Bullen Ochſen Kühen und Pferden mindeſtens
in Vierteln Schweine und Kleinvieh müſſen in Hälften vom Kopfe
nach dem Hintertheile zu getheilt vorgelegt werden nur die
Lebern von Kälbern und Schweinen welche von auswärts für
die Wurſtfabrikation eingeführt ſind dürfen einzeln zur Unter
ſuchung vorgelegt werden

Von auswärts eingeführte ausgeſchlachtete Kälber dürfen nur
dann im Ganzen oder in Stücken im hieſigen Gemeinde
bezixke feilgeboten oder verkauft werden wenn die Nabelgefäße
vollſtändig verſtopft ſind und das Schlachtgewicht mindeſtens

28 kg beträgt 8Von dem Fleiſche des betreffenden Thieres dürfen die dazu
gehörigen Bruſteingeweide Lunge und Herz ſowie Leber Milz
und Nieren noch nicht abgetrennt ſein Befinden ſich dieſe Theile
nicht ſämmtlich an dem zur Unterſuchung vorgelegten Fleiſche ſo

Beſcheinigung oder Stempel eines approbirten Thierarztes oder
der Verwaltung eines öffentlichen unter thierärztlicher Kontrole
ſtehenden Schlachthauſes nachgewieſen werden daß das Thier
vvn welchem das Fleiſch herſtammt beim Schlachten geſund oder
doch mit erkennbaren Krankheitszeichen nicht behaftet geweſen iſt
Bei ſolchen Schweinen welche nach Ausweis aufgedrückter
Stempel bereits durch einen angeſtellten Beſchauer auf Trichinen
unterſucht ſind kann die nochmalige mikroſkopiſche Unterſuchung
unterbleiben

Dem unterſuchenden Thierarzte ſind dieſe Beſcheinigungen
bezw Stempel vorzulegen und bleiben in deſſen Händen

s 21 Das zum Genuß tauglich hefundene Fleiſch wird an
geeigneten Stellen mit dem amtlichen Fleiſchſtempel welcher ſich
in Farbe und Form von dem Stempel für das im Schlachthofe
ausgeſchlachtete Fleiſch unterſcheidet verſehen

Außerdem erhält jeder Einbringer im Schlachthofe eine Quit
tung über die erhobene Schaugebühr welche er auf Verlangen
dem controlirenden Polizeibeamlen vorzeigen muß

22 Das für ungeeignet zur menſchlichen Nahrung bezeichnete
d wird auf Koſten des Eigenthümers oder desjenigen welcher

aſſelbe
elbe vorgelegt v n Medehe der darüber beſtehenden

Je noch zu erla enden orſchriften vernichtet Aufgeblaſenes
tei ung ebenfalls der Einziehung und Vernichtung8 Erſcheint dem unterſuchenden Thlerorgte das Fleiſch ver

dächtig ohne daß die Art der Erkrankung aus dem Befunde der
ur ünlkerſuchung vorgelegten Theile ſicher feſtgeſtellt wer en kann
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muß durch eine an demſelben bezw der Verpackung befeſtigten

Eingeweide Darm Gebärmutter u ſ zu verlangen Können
e verlangten Eingeweide nicht innerhalb 24 Stunden 3 Stelle

geſchafft werden oder iſt das Fleiſch unvorſchriftsmäßig eingebracht
vergl s 20 wird daſſelbe unter polizeilicher Controle und auf

Koſten des Einbringers wieder aus dem Stadtbezirke geſchafft
s 24 Glaubt der Beſitzer des Fleiſches bei dem Ausſpruche

des unterſuchenden Sachverſtändigen ſich nicht beruhigen zu können
ſo ſteht ihm die Beſchwerde an den Director des Schlacht und
Viehhofes frei Gegen die Entſcheidung deſſelben iſt binnen

24 Stunden weitere BVeſchwerde an die Polizei Verwaltung
zuläſſig

We mere Schlußbeſtimmungen
5 25 Die Koſten der Unterſuchung des Fleiſches des in dem

ſtädtiſchen Schlachthofe geſchlachteten Viehes ſind unbeſchadet
der Beſtimmungen in 5 8 und S 18 dieſes Regulativs in der
Schlachtgebühr inbegriffen Für die Unterſuchung des daſelbſt
nicht geſchlachteten Viehes wird die dafür feſtgeſetzte Gebühr ent
richtet Die Gebühr iſt vor der Unterſuchung von demſenigen
zu entrichten der das Fleiſch zur Unterſuchung vorlegt

8 26 Durch vorſtehende Beſtimmungen bleiben die beſtehenden
oder noch zu erlaſſenden Verordnungen über die Unterſuchung
von Schweinen auf Trichinen ſoweit ſie ſich nicht auf die Bil
dung von Schaubezirken und die Führung von Schlachtbüchecn
ebenſo die Verordnungen über das Schlachten von Pferden ſo
weit ſie ſich nicht auf die Führung von Schlachtbüchern erſtrecken
unberührt
Die für die Unterſuchung der Schweine auf Trichinen be
ſonders zu entrichtenden Gebühren ſind an die Schlachthofkaſſe
zu zahlen

8 27 Wer den vorſtehenden Anordnungen zuwiderhandelt
wird nach den ortspolizeilichen Beſtimmungen oder gemäß s 14
des Geſetzes vom 9 März 1881 beſtraft
S 28 Dieſes Regulativ tritt mit Eröffnung des Betriebes im
ſtädtiſchen Schlachthofe in Kraft

Halle a den 2 September 1892
3 Oktober

L S Der Magiſtrat
gez Staude Schmidt

L Die Htadtverordneten Verſammlung
gez W Dittenberger

A Schulze
H Werther
Aug Apelt

Vorſtehendes Regulativ wird auf Grund des 8 131 Ziffer 1
des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1 Auguſt 1883 hierdurch genehmigt

Merſeburg d S November 1892
Namens des Bezirks Ansſchuſſes

Der UVorſitzende
Jn Vertretung gez Koppe

Gebühren Ordnung
für den ſtädtiſchen Schlacht und Viehhof

zu Halle a S
A Schlachthof

J Unterſuchungsgebühren für dem Schlachthof direkt
zugeführte lebende Thiere

1 Rind 2 17 W I g 7 17 1,501 Kalb 0,401 Schaf oder Ziege 0,301 Schwein 90,75II Schlachtgebühren,

1 Ochſe oder Bulle 41 Kuh oder Färte 33901 Kalb bis zu 140 kg Lebend oder 85 kg Schlachtgewicht Ia

1 Schaf oder Ziege 9731 Schwein 2251 Spanferkel bis zu 4 Wochen alt 9,251 Zicklein bis zu 10 kg Lebend oder 6 kg Schlachtgewicht 0,25
1 Pferd
1 Hund 050III Schaugebühren für eingeführtes friſches Fleiſch

1 Rinderviertel 0,80halbes Kalbe 0,451 halbes Schaf oder Ziege 0,35I halves Schweinn L1 Schweins oder Kalbsleber 90,05 Aßä1 Spanferkel bis zu 4 Wochen alt 9,291 Zicklein bis zu 6 kg Schlachtge wicht 20

1 Pferdeviertel 999Hund 0,45IV Trichinenſchaungebühren
Für die Unterſuchung eines ganzen Schweines oder eines

Theikes eines Schweines 9,75
V Wiegegebühren

Für jede angefangenen 50 kg 0,05ß gihidehenh für jede Wägung 0,10

für ein lebendes Thier jedoch nicht mehr als 0,50

3 Viehhof
I Marktgebühren

I Rind 1,50I Kalo 9321 Schaf oder Ziege 9391 Schwein 0,75 uII Wiegegebühren

Für jede angeſangenen 50 kg 005mindeſtens für jede Wägung 10
für ein lebendes Thier jedoch nicht mehr als 0,50

Halle a den r Oktober 1892

L 8 Der Magiſtrat
gez Staude Schmidt

L 8 Die Stadtverordneten Verſammlung
gez W Dittenberger A Schulze

Sachs A Heiſer
Vorſtehende Gebühren Ordnung wird auf Grund des 131

Ziffer 1 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1 Auguſt 1883 hierdurch
genehmigt

Merſeburg den 12 November 1892
L Namens des Bezirks Ausſchuſſes

Der Vorſitzende

B f 5800 J gez Koppe
Vorſtehendes wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Halle a den 3 Dezember 1892
Der Magiſtrat

taude

àſo iſt derſelbe berechtlat die Herbeiſchaffung der noch fehlenden



Siebente W eseler

Geld Lotterie
Ziehnng bestimmt am 7 Januar 1893

2888 Gewinne von zuſammen 342300 Mark
ohne jeden Abzug zahlbar

Original Loose à 3 HMark 11 Loose 30 HMark Porto und Gewinnliſte
auch gegen Coupons und Briefmarken empfiehlt und verſendet das80 Pfg

mit dem General Debit betrante Bankhaus

C I s tze Berlin WR I l o Unter dem Lſmelems
Telegramm Adreſſe Lotteriebank Berlin Reichsbank Giro Conto

Verſand der Looſe erfolgt auf Wunſch auch unter Nachnahme W
I Weihnachts Neuigkeiten a d Verlage von Freund Jeckel Berlin W 23

Berliner Ausſtellungs Lotterie
von Wohnnngs Einrichtungen Ziehung 15 Dezember er

Hauptgewinn im Werthe von 30,000 Mk
Ruhmeshallen Totterie in Görlitz

Hanptgewinn im Werthe von 50,000 Mk

Original Loofe à 1 M ſein beſhin
J Barck Co Gr Ulrichſtraße 4 I und

Steinbrecher C Jasper
Nach auswärts je 30 mehr für Liſte und Porto

Weihnachts Bitte
Das MarthaHaus hofft auch in dieſem Jahre nicht vergeblich an

zuklopfen wenn es nicht zu Geſchenken für ſeine Zöglinge ſondern zur Be
ſtreitung ſeiner nöthigen Lebensbedürfniſſe um eine Weihnachtsgabe bittet
Lebensmitvl welche ſehr erwünſcht ſind können bei der Hausmutter Sophien
ſtraſze 6 abgegeben werden Sonſtige Gaben nehmen die Unterzeichneten
gern entgegen

Frau Conſiſtorialrakh Dryander Frau Superintendent Förſter Frau
Kaufmann Hartinaun Barfüßerſtr 17 Frau Ad Jentzſch Kirchthor 12
Fran Oberbürgermeiſter Staude Fräulein Schmidt Händelſtr 14 Fräuleinv Vof Königsplatz 2 Rentier W Koch Kirchthor 14

Paſtor Grüneiſen An der Marienkirche 3

Weihnachtsbitte
Auch in dieſem Jahre wage ich es wieder an die früheren Wohlthäter

und auch Andern die herzliche Bitte zu richten mit Gaben der Liebe der vtelen
meiſt unbemittelten und oft elenden Kranken die die Feſttage in den hieſigen
Königlichen Kliniken zubringen müſfen zu gedenken damit auch khnen eine
kleine Feſtfreude bereitet werden könne

Halle den 10 Dezember 1892 Pfanue Archidigkonns

Weihnachts Bitte
Jn den beiden chriſtlichen Herbergen zur Heimath hierſelbſt

Manergaſſe 6 und Wuchererſtraße 10 verkehrt täglich eine große Zahl fremder
Wanderer zum Theil fern von der Heimath weilende junge Handwerker zum
Theil aber auch ältere Wanderer ohne Heimath und ohne irgend einen Menſchen S
der ihnen Liebe erweiſt unſer Haus ſoll ihnen für kurze Zeit Heimath ſein und
ihnen Erſatz für ihren Mangel bieten

Wir halten es daher auch für unſere Pflicht dieſen unſeren Gäſten eine S
Weihnachtsfeier zu bereiten und möchten ſie dabei gern mit einigem Noth
wendigen verſehen weshalb wir unſere Freunde und ſonſtige Wohlthäter bitten
um abgelegte oder ſonſt entbehrlich gewordene Kleidungsſtücke Schuhwerk S
u dal es ſoll alles gewiſſenhaft verwandt werden

Gaben der Liebe bitten wir bei einem der unterzeichneten Vorſtands
mitglieder oder in den oben bezeichneten Herbergen äbgeben zu laſſen

Der Vorſtand
J Fricke Buchhändler Albertz Domprediger Wächtler Oberdiaconus S
Grüneiſen Digconus Knuth Paſtor Schnulze Paſtor em Bergmann

Schloſſermeiſter Kühme Fabrikant Hebekerl Kaufmann

rung Doelikotessſörbe
mit den feinſten Delikateſſen wie Pasteten Cavliar Sardinen
Lacehs div feſnen Würsten Käse Piekles Gemüse Con
erven Früchten Lägueuren Weinen Champagner Bisquit
Chocolade Cacao Thee ete gefüllt in eleganteſter Ausſtattung von

80 auch zum Verſaudt geeignet empfiehlt

zum Weihnachtsfeſte
als ein für Jedermann paſſendes und willkommenes Präſent

Merdünuns Bethge
Leipzigerstrasse 5

Theebutter hretäglich zweimal friſch gebuttert

Zum Backen
vorzüglich geeignete

feinſte Naturbutter
P F IraS Große Alrichſtraße 24

HMonigkuchen
beſtes eigenes Fabrikat empfiehlt

Hermann Vfautsch
Auf 3 Mk 1,50 Mk Rabatt

Gr Steinſtr 7
Fernſpr 454

Feine friſche Vukker
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50 2500040 4000930 30060
Vögele der Maggid Mendel Gibbor Der

von
Aron David Bermgtein

18 Bogen 80 geheftet 3 fein gebunden 4 Mark

Für gewöhnliche Tente
Hunderterlei in Verſen und Proſa

von
Johannes Trojan

14 Bogen 80 geheftet 3 ſein gebunden 4 Mark

18 Bogen 80

5 Bogen 160

Tiedermather
Zwei berühnite Novellen Roman aus Neu Berlin

von
Julius Stinde
geheftet 3 fein gebunden 4 Mark

Das edle Blut
Erzählung

PDrugt von Wüldenhruch

in Original Damaſtband 1 Mark

Gegen Einſendung des enkſprechenden Betrages ſendet franco die Gisellius ſche Buchhandlung
in Berlin Mohrenſtraße 52

IIIWchönstes Weinachtsgeschenk II

1500 Photographische Originalaufnahmen
I6 22 cm gross auf f weissem 24 32 cm grossem

Karton für
Ansichtene nur 50 regp 75 Pkenmigp Blatt

Dhüringen Hochelegante wo wo Blatt
fassend à Mk 2 und K 2,50

Verlag von Junghanss e ILKoritzer Hokfliefer
Meiningen und Leipzig Königsstrasse 21

Magdehburg

Wittenberg

Peganu Zu beziehen durch jede Kunst
Tephta Schönan und Buchhandlung

Kössingen oder unser Leipziger Haus
Nürnberg S Verzeichnisse gratis u franco

Zuschräften sind nur nach Leilprig
zu richtenSchweiz

S F e F e re c ä S
Poeben erschien

Dr J Chr A Heyses Premdwörterbuch
Siebzehnte Originalaiwgabe neu bearbeitet von Dr Otto Lyon
57 Bogen vbroch 6 I geb 7 DI 50

Die Relckhhaltigheit des Brehes ist geradezu
staunenswerth es versagt einfach nieWissonschaftl Beilage der Leipziger Zeitung

Iannover Hahbnsche Buchhandlung
Vorräthig bei Ludw Hofstetter in Halle a8 Poststrasse 13

e

Kursus für englisehe Ponversation und Lektüre
I

Abendikursus für englische Grammatik
Beginn Anfang Januar 1893

Honorar für jeden Kurſus bei wöch 1 Std 5 Mk vierteljährlich
Anmeldungen erbitte zwiſchen 12 und 1 Uhr

Harz 12 II mm y Brüstlein
Pöhmiſche Bettfedern Niederlage

r

Sämmtliche Beit Vedarfs Artikel
in bekannter Güte

Girbichenſtein Wwe BBauimmitller
Brunnenſtraße 68 vas a vis dem Amtshauſe

NB Bringe meine patentirte
Dampf Bettfedern Reinigyags Mafchine
alleinige hier am Platze in freundliche Erinnecung

ſtände
Froſpeert gratis von J Trabert
Verſandgefchäft Leipzig

Großes Lager böhm Bettfedern in allen Preislagen
in nur hochfeiner Waare zu billigen Preiſen

e zum Feſte empfehle
Feinste Mehle Rosinen Corinthen Sultaninen NMandeln Citronat Or

ſowie ſämmtliche Gewürze in beſter Qualität Ia franz Wallnüsse
Ferner ff Arac Jamaica Rum Cognac Liköre Punsche ete einer geneigten Be

2 tM Oschmann r rig Kraße
empfiehlt angelegentlichſt ein großesVager
billiger Bücher und Vilder

für Weihnachten

Conrad Glaser s
Buchhandlung IIans Adler

in Schlenſingen
verſendet gegen Nachnahme oder Vor
hereinſendung des Betrages überall hin
franco in neuen eleganten Prachtbänden
mit Goldſchnitt

Chamiſſo Gedichte 70
Eichendorff 79do Taugenichts 65
Fonqué Undine
Goethe Fauſt 170do Gedichte 85Lenau

Nathuſius Tagebuch 385
Schiller Gedichte ISämmtliche Bändchen zuſammen auf

einmal frauco für nur 50
Inder Stadt höchſt vortheilhaft

R

auf demLondellenlbehrlich
ſind m geſ geſch Präſent Collectionen

i Profitable Selb enthalt zu nur10 15 od 20 über Dizd für Gr
u Klein äuß brauchb geſchmackv r
Vokleionngs und Luxus Gegen

Man verl ſof den inter

Alle Sorten
Tiſch Bett n Sophafüße

Portierenſtangen
empfiehlt billigſt

W r aESGE
Danmwpfdrechslerei Mühlberg B

en 2 vempfiehlt Otto Hänel Harz 34
u de ur wiebein find zu verkaufenin Seht und einzeln von 5 Liter an

G BVöttger Harz 19

Die Volksküche
der ſich Brunoswarte 16 Daß

Löſen von Marken für den ſog
Tag iſt nicht mehr i a rausreichende Portionenzahl ſtets
räthig ſein wird Anweifungen
ganze Portionen à 25 auf halbe à 18
welche an beliebigen Tagen verwe
werden können ſind bei Herren LoSachs Bernburgerſtraße 12 u

Grimm Kleinſchmieden t
Die Verwaltung der Vo

O Punlkk,ce Nr 35 Wettinerſtraße Nr 35

1168
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